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Jedem Mitgllede wird ein Exemplar des nach¬
stehenden Reglements gegen Unterzeichnung des
Empfanges auf dem Circulare zugestellt , damit Nie¬
mand die Nichtbeachtung desselben , durch Unwissen¬
heit entschuldigen könne. — In jeder Gesellschaft
werden zur Erreichung ihres vorgesetzten Zweckes Re¬
geln festgesetzt , welche durch die mit ihrer Befolgung
oder Nichtbefolgung verbundenen Belohnungen oder
Bestrafungen zu Gesetzen werden . Alle durch diese
Gesetz' e bestimmten Geldstrafen , fließen in ' die unter
einem errichtete Unterstützüngs - Cassa für dürftige
Theater - Individuen , welche von drey , von dem
sämmtlichen Personale zu wählenden Mitgliedern
controllirt wird . — Der Regisseur , Balletmcister ,
Kapellmeister , Orchester und Chor - Director , der
Jnspicient , oder hinsichtlich des arbeitenden Perso¬
nals , nebst dem Regisseur noch der Decorateur , Gar¬
derobe - Jnspcctor und Theatermcister , machen der
Direktion die schriftliche Anzeige jenes Mitgliedes ,
welches einen Unterstützungs - Beitrag zu leisten hat ,
und jener Vorgesetzte , welcher aus Uibersehen oder
Nachsicht eine Dienstes - Vernachläffigung nicht rügt ,
oder sich selbst eines der untenangeführten Vergehen



schuldig macht , Mt in die Strafe des doppelten

Betrages , es ist aber auch die Pflicht der Vorgesetzten

jede ausgezeichnete Handlung eines Mitgliedes , und

wäre es auch das mindeste , anzuzeigen , und so der

Direction Gelegenheit zu geben , dieselben nach Maß¬

gabe des Verdienstes zu belohnen .

8-

Jedes darstellende Mitglied hat sein Rollen -

Werzeiämiß der Direction einzureichen , um theils

bescheidenen , dem Nutzen des Ganzen nicht entgegen¬

stehenden Wünschen begegnen , theils nn Nothfälle die

Gefälligkeit eines oder des anderen Mitgliedes in An¬

spruch nehmen zu können ; daher auch jede angezeigte

Rolle als bereits gegebene betrachtet werden muß.

Niemand ist berechtiget eine Rolle die ihm mit Aufzeich¬

nung seines Namens überschicktwird zurückzusenden ;

sollte ein Mitglied hinreichende Gründe zu haben glau¬

ben , die Annahme einer Rolle zu verweigern , so

hat es dieselbe bei sich zu behalten , und seine We>-

gcrungs - Gründe der Direction binnen 24 Stunden

alsogleich schriftlich zuzustellen . Eben so hat MS

Mitglied eine ihm abgeforderte Rolle auf der

Stelle einzuhändigen , und seine etwaigen Beschwer¬

den gegen eine solche Abnahme bescheiden , und

schriftlich gegen die Direction zu äußern,welche dann

die Gründe ihres Verfahrens darthun wird .
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§- 2-

Den Empfang jeder mit der Bogenzahl bezeich¬
neten Rolle haben die betreffenden Mitglieder auf
dem Umlaufsbogen zu bestättigen , und am Schluße
des Engagements , oder wenn sie sonst abgefordert
werden sollten , dem Regisseur zurückzustellen . Sing -
und Textrollen sowohl , wie auch Garderobestücke
und Requisiten sind rein zu halten , beschmutzte odrr

Verlorne Exemplare werden auf Kosten des Veran, -

lassers ersetzt.

§. 3 .

Die zu haltenden Proben , so wie die am fol¬

genden Tage statt habende Vorstellung , werden

Tags zuvor Nachmittags um sechs Uhr in allen Gar¬

deroben auf cigcnds dazu bestimmten Tafeln mit der

Unterschrift des Regisseurs verzeichnet , und jedes

Mitglied hat genau darnach zu achten , und sich,
wenn es an demselben Abende nicht beschäftiget seyn

sollte erkundigen zu lassen , indem Niemand , ohne

Ausnahme die auf den Tafeln stehenden Verfügun¬

gen eigends angesagt werden . Bey dem erwiesenen
Falle , daß irgend jemand eine muthwssllige Verän¬

derung dieser Verfügungen vorgenommen hätte , wür¬

de das betreffende Individuum einen halben Monats -

Gehalt verlieren , und der k. k. Polizcy - Dircction
als Ordnung störend angezeigt werden .
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§. 4.

Wer zu irgend einer was immer für Namen ha¬

benden Probe um eine Viertelstunde zu spät kommt ,

hat einen Kreuzer von jedem Gulden seines monat¬

lichen Gehaltes als Untcrstützungs - Beitrag , nach ei¬

ner halben Stunde das doppelte , nach einer Stun¬

de das dreifache des genannten Betrages zu entrich¬

ten , auch hat die Probe um die anwesenden Mitglie¬

der , und den Gang des Geschäftes nicht aufzuhal¬

ten , zur angesetzten Stunde zu beginnen , und ih¬

ren Fortgang zu haben , das fehlende Mitglied aber

den Regisseur nachträglich um Regulirung seiner ver¬

säumten Scenen zu ersuchen . Wer eine Probe ganz

versäumt , zahlt zwei Groschen von jedem Gulden

seines monatlichen Gehaltes als Unterstützungs - Bei -

trag , und wird , wenn dadurch die Vorstellung verscho -

benwerden müßte , von der Directionzum Schaden

Ersatze verhalten . —Wer die bei jeder Probe erfor¬

derliche Stille durch Geschwätz , Gelächter , oder

auf was immer Art ; z B. durch Mitbringung von

Hunden , Herbeischaffung von Speisen und Geträn¬

ken , welches als höchst unanständig zu betrachten

stört , u. s. w. wer bei den Leseproben seine Rolle

nicht laut und deutlich mit allen Anmerkungen vor¬

trägt , setzt sich der Unannehmlichkeit aus , von den

Vorgesetzten zur Ordnung verwiesen zu werden , und

bezahlt bey nochmaliger Erinnerung einen Kreuzer

von jedem Gulden seines monatlichen Gehaltes aV

Unterstützungs - Beitrag . In dieselbe Strafe verfällt



7

l,
t-
i-
r-

)'
e-
l»

h-
er
r-

"z
en

0-
m
>r-
er
on
n-
en
IlL

en
nd

ssr
G
ltt

ein aufrvas immer für eine Art bey der Probe be-

schäfligtes Individuum , welches dieselbe , selbst
wenn es in Folge der ihm zugetheilten Leistung nicht
mehr zu erscheinen hätte . , ohne vorhergegangener
Anfrage bei dem Regisseur verläßt , indem sich sehr
oft der Fall ereignen kann , daß schon probirte Acte
oder Scenen wiederholt werden müßten , oder zu ei¬
ner scenischen Anordnung die Anwesenheit des ab¬

wesenden Individuums noch erfordert würde . —
Das Beginnen des Anfanges und eines jeden Auf¬
zuges bey den Proben , wird von dem Jnspicienten
durch ein Glockenzeichen in allen Garderoben gege¬
ben , und wer zu seiner betreffenden Scene gerufen
werden müßte , zahlt einen halben Kreuzer von je¬
dem Gulden seines monatlichen Gehaltes als Unter -

stützungs - Beitrag . — Das genaue Scenarium der

Vorstellung hat der Jnspicient , die in demselben
vorkommenden , zu lesenden Schriften , Briefe ,
u- s- w. der Soufleur zufertigen , und bey der Haupt¬
probe bereit zu halten . — Alles was zum Arrange¬
ment gehört , so wie Costumes , Decorationen , Re¬

quisiten , Ammeublcment u. s. w. bestimmt der Re¬

gisseur , und ist ihm hierin ohne Wiederspruch Folge
zu leisten . Sollte einem Dichter oder Gastspieler die

Anordnung bei den Proben überlassen werden , so
hat sich dieser dennoch in Ansehung aller zu erlas¬
senden Aufträge und Befehle an den Regisseur zu
wenden . Während den Theater - Proben darf Nie¬
mand außer dem Regisseur und den Spielenden auf



der Bühne , weder im Hintergründe , noch auf dem

Proscenium verweilen , der dagegen Fehlende be¬

zahlt einen halben Kreuzer von jedem Gulden sei-

ncs monatlichen Gehaltes als Unterstützungs - Bei -

trag . Fremden Personen ist der Aufenthalt auf der

Bühne sowohl bei Proben als bei Vorstellungen

ohnehin durch hohe Polizey - Anordnung untersagt .

8. 5-

Jedes Mitglied ist verbunden sich bei den abend¬

lichen Vorstellungen eine halbe Stunde vor dem

Auszuge in welchem es zu erscheinen hat , auf der

Schaubühne einzuflnden , und dieselbe nicht ohne

vorhergegangener Meldung an den Regisseur zu ver¬

lassen . Die Mitgliederides Orchesterschaben sich LÜ

Minuten vor Ansang der Vorstellung im Orchester

zu versammeln , die reine Stimmung ihrer Instru¬

mente zu besorgen , sich dann ruhig zu verhalten , we¬

der laut zu sprechen , zu lachen , noch ihre Plätze ohne

Erfordernis ; zu verlassen , noch weniger ist es einem

dieser Mitglieder , den Kapellmeister , und Orchcster -

Director ausgenommen erlaubt , sich während der

Darstellung , oder in den Zwischen - Acten auf der

Bühne aufzuhalten , es sey denn , daß sie in ibrem

Berufe wären . Der gegen diese Anordnung Fehlende

zahlt einen Kreuzer von jedem Gulden seines mo¬

natlichen Gehaltes als Untcrstützungs - Beitrag . Kei¬

nem Orchester - Mitgliede ist es erlaubt ^ ohne voraus -
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, gegangener Erlaubniß desKapellmeister oderOrchester -
Directors seinen Platz durch «inen Substituten zu bese-

- tzen, oder einen Fremden ins Orchester als Zuschauer
- mitzunehmen,welcher sogleich abgewiesen werden wür -

r de. DerdagegenFehleude zahlt zwey Kreuzer , der ganz
>, Ausbleibende zwölf Kreuzer von jedem Gulden seines

monatlichen Gehaltes als Unterstützungs - Beitrag .
Wer den Anfang einer Vorstellung oder eines Aufzu¬

ges aus Nachlässigkeit um fünf Minuten aufhält ,

zahlt einen Kreuzer , um zehn Minuten drey Kreuzer
* um eine Viertelstunde sechs Kreuzer von jedem Gul -
" den seines monatlichen Gehaltes als Unterstützungs -
^ Beitrag , und muß nebstbei im letzten Falle nach
>e Beschaffenheit der Umstände einer löblichen Behörde

angezeigt werden . Wenn aber ein Mitglied aus Nach -
9 lässigkeit oder bösem Willen gar nicht erscheinen sollte ,

so verliert es wenn die Vorstellung nicht abgeändert
i» werden dürfte , einen vollen Monats - Gehalt , wo-

von zwey Drittheile dem ihnsubstituirendenMitgliede ,
le ein Drittheil aber der Unterstützungs - Cassa zufließen
n soll . Müßte aber zu einer Abänderung der angekün -
r- digten Vorstellung geschritten werden , so würde der

er Fehlende nicht nur den Schaden - Ersatz an die Direc -

er tion zu leisten haben , sondern auch Einer löblichen Po¬
ln lizey - Bchorde zur strengenAhndung angezeigtwerden »
>e
o- §- 6

i - Eine halbe Stunde vor dem Anfange der Vor -

s- stcllung wird das erste , nach Verlauf einer Viertel -
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stunde das zweite , und unmittelbar vor dem Anfan¬

ge der Ouvertüre das dritte Glockenzeichen in allen
Garderoben durch den Jnspicienten gegeben , wonach
dann jedes Individuum auf sein Erscheinen selbst zu
achten , und sich um seine Requisiten ( welche der In¬

spiriern summarisch nachzusehen verbunden ist) per¬
sönlich zu bekümmern hat ; Eben so wird vor Anfang
jedes Aufzuges nebst einer mündlichen Anfrage an

jene Mitglieder welche sich umzukleiden haben , durch
den Jnspicienten ein Glockenzeichen in allen Garde¬

roben gegeben . Wer durch zu frühes oder zu spätes

Erscheinen durch Vergessenheit eines Requisit ' s u. s. w.
die Illusion stört , oder den Gang der Vorstellung

stört , oder hemmt , bezahlt einen Kreuzer von jedem
Gulden seines monatlichen Gehaltes als Unter «

stützungs - Beitrag .

§ 7.

Jedes Mitglied hat das von dem Regisseur an«

gegebene Costume beizubehalten , und ist nicht be¬

fugt , ohne vorher genommener Rücksprache mit

dem Regisseur , und ohne dessen Bewilligung eine

willkührliche Aenderung an demselben vorzunehmen .
Bei Vorstellungen , welche modernes Costume er¬

fordern , welches sich jedes Mitglied selbst zu stellen

hat , ist nach Angabe des Regisseurs genau zu beach¬

ten , ob die für den Abend beschäftigten Herren im

Lberrocke oder Frack , mit langen oder kurzen Bein¬

kleidern , in Schuhen und Strümpfen , oder Stie -
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feln ( auf deren Reinlichkeit besondere Sorgfalt zu

nehmen ist ) zu erscheinen haben . Was die beschäftig¬

ten Damen ( welche sich ihre ganze Garderobe selbst

zu besorgen haben ) betrifft , so haben dieselben eben¬

falls nach Angabe des Regisseurs , einfach oder ge¬

putzt , weiß oder farbig , im Schlepp oder runden

Kleide zu erscheinen , überhaupt aber Hiebei in Klei¬

dung und Haltung die Rücksichten des AnftandeS
und der Ehrbarkeit gehörig zu beachten . Eine Uebcr -

trettung dieses Paragraphes würde bei dem Betref¬

fenden mit einem Kreuzer von jedem Gulden seines

monatlichen Gehaltes für die Untcrstützungs - Cassa

bestraft , der letzte Fall jedoch zugleich bei einer vor¬

kommenden unschicklichen Störung der löblichen Be¬

hörde angezeigt werden .

5- 8 .

Jenes Mitglied , welches eine darzustellende

Rolle , sey sie auch noch so unbedeutend , auf irgend
eine Weise vernachlässiget , eine bei der Lese- oder

Clavier - Probe im Einvernehmen gestrichene Rolle

dennoch vorträgt , oder sich bei der Vorstellung will -

kührliche Auslassungen in seiner Sing - Parthie oder

Prosarolle erlaubt , zahlt drey Kreuzer von jedem

Gulden seines Monats - Gehaltes als Unterstützungs¬

Beitrag . Wer sich beigehen lassen sollte , von der

hohen Censur gestrichene Stellen zu recitiren , oder

zu ertemporiren unterliegt gesetzlicher Ahndung .
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§ 9.

Der Inspicient hat streng darauf zu hatten , daß
niemand inner der Scene laut rede oder lache , und

daß das Theater von Fremden , und den Dienstbo¬

ten der Mitglieder , welche letztere sich in den Gar¬

deroben ihrer Dienstgeber aufzuhalten haben , be-

freyt bleibe . Wer die nöthige Stille während den

Vorstellungen unterbricht , zahlt einen Kreuzer von

jedem Gulden seines monatlichen Gehaltes . Das

arbeitende Personal hat seine Funktionen in aller

Stille zu verrichten , für eine falsch hinausgescho¬
bene Coulisse oder Versetzstück , für eine fehlerhafte

Versenkung , bezahlt der Theatermeister , für falsch

herabgelassene Souffiten oder -Prospekt , oder einen

fehlerhaften Flug , der Schnittmeister nebst den be¬

treffenden Arbeitsleuten einen Kreuzer vom Gulden

eines Monats - Gehaltes als Unterstützungs - Beitrag .

Da die möglichen Uebertrettungsfälle des unterge¬

ordneten Dienstpersonals nicht so genau erörtert wer¬

den können , so wird ein für allemal der Grund¬

satz aufgestellt , daß jede Uebertrettung oder Ver¬

nachlässigung ihrer Dienstes - Obliegenheiten , und

eine hiedurch veranlaßte Störung , das erstemal mit

einem Unterstützungs - Beitrag von einem Kreutzer von

jedem Gulden ihres monatlichen Gehaltes , das zweite

und drittemal,mit dem doppelten und dreifachen Be¬

trage , oder mit augenblicklicherEntlassung,undVerlust
des laufenden Gehaltet bestraft werden würde . Den



Theater - Arbeitsleuten wird noch insbesondere be¬

merkt , daß bei einer Störung in der Erecution des

Decorations , Maschinen oder Beleuchtungswescns ,

Versehen nie als Entschuldigung angenommen wer¬

den kann. Jene Individuen welchen zur Abend - und

Nachtzeit den Aufsichtsdienst in den verschiedenen
Localitäten des Theater - Gebäudes obliegt , sind bei

Vermeidung der gesetzlichen Ahndung verhalten , sel¬
ben mit wohlverwahrten und verschlossenen Laternen

zu verrichten . Trunkenheit im Dienst «, , ausarten in

Schimpfworte , oder wohl gar thätliche Mißhandlun¬

gen , sey es von wem , oder gegen wen , zögen den

Verlust einer ganzen Monat ' s - Gage als Unterstü - -

tzungs - Beitrag . nach sich, und würden nebst diesem

Verluste noch einer löblichen Behörde angezeigt
werden . Daß diese beiden letzten Fälle sich bei dem

Orchester , Chor , oder wohl gar darstellenden Per¬

sonale ereignen sollten will man nicht vermuthen ^
würde es aber doch geschehen , so tritt auch hier dis

obige Verfügung in die strengste Wirksamkeit .

§ 10 .

Jedes Mitglied hat auch an Tagen , wo eS

nach dem Anschlage - Zettel unbeschäftiget wäre zu

Hause zu hinterlassen , wo es im Falle einer plötzli¬

chen Abänderung zu finden sey , und jede etwaige

Wobnungs - Verändcrung alsogleich genau und schrift¬

lich anzuzeigen . Um einen Tag auf dem Lande zu¬

bringen zu können , ist die schriftliche Erlaubniß der
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Direction einzuholen . Eben so hat jedes Mitglied

in dem Augenblicke wo es sich krank und unfähig

zum Dienste fühlt , selbst wenn es an demselben Tage

unbeschäftigt seyn sollte , sogleich die Anzeige an die

Direction zu machen , ohne den Arzt abzuwarten ,
und das ärztliche Zeugniß noch an demselben Tage

einzusenden , welches , auch wenn sich das Mitglied

von einem anderen Arzte behandeln läßt , dennoch

von dem jedesmaligen Theater - Arzte gefertigt seyn

muß. Kein auf dem Anschlage - Zettel als krank oder

unpäßlich angeführtes , noch bey einer Vorstellung

dem Publikum sichtbar beschäftigtes Mitglied , darf

an demselben Abende im Auditorio erscheinen .
Die Nichtbeachtung jedes dieser einzelnen Fälle

wird mit drei Kreuzern von jedem Gulden seines

monatlichen Gehaltes als Untcrstützungs - Beitrag

bestraft werden . Durch eigenes Verschulden herbei¬

geführte Dienstes - Unfähigkeit eines Mitgliedes , oder

der Fall eines vorhandenen chronischen Uibels , berech¬

tiget die Unternehmung zur Einstellung des laufenden

Gehaltes , während der Dauer eines solchen Zustandes .

§. -1t .

Bei Mitgliedern mit welchen kein schriftlicher

Contract abgeschlossen worden , hat eine Aufkündi¬

gung von sechs Wochen , sowohl von Seite der Direc¬

tion als des Mitgliedes statt , und es darf keines der¬

selben - früher abgehen , noch außer den früher oben «

angeführten Strafen früher entlassen werden . —Je -
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!d der einem Mitgliede gegebene Urlaub , bedingt von

ig selbst die Einziehung des während der Urlaubs - Zeit

; c entfallenden Gehaltes . Jene Mitglieder /welche einen
ie erhaltenen Urlaub aus was immer für einem Grunde

n, überschreiten , unterliegen der Geldstrafe von einer

; e Wochen - Gage als Unterstützungs - Beitrag , für
rd jeden Tag der Urlaubs - Uiberschrcitung , und würden

ch nebst dem noch verbunden seyn , den der Direction

- n dadurch verursachten Schaden derselben zu ersetzen,
er oder aber nach Beschaffenheit der Umstände ihre au -

ig genblickliche Entlassung erhalten . Dasselbe gilt von
nf jenen Individuen , welche ohne schriftlicher Erlaub¬

niß der Direction sich herbeilassen würden , bey an -
lle deren als untek der Leitung der unterzeichneten Di¬
es rection stehenden Privat - oder öffentlichen Anstalten
ag oder Localitäten auf ' was immer für eine Art mitzu -
ei- wirken .
er §. 12 .

Verbreitung nachtheiliger Gerüchte von zuge -

^ benden Darstellungen in Gesellschaften oder öffentli -
chen Häusern , so wie ihrer Vertheilung , kann der Ein¬
tracht der Gesellschaft , und dem Gedeihen der An¬
stalt schaden , und wird im erwiesenen Falle mit drei
Kreuzern won jedem Gulden des monatlichen Gehal -

^ tes als Unterstützungs - Beitrag bestraft . — Alle Ge-
suche und Beschwerden müssen zur Vermeidung aller
Mißverständnisse schriftlich bey der Direction einge -
geben werden , welche dieselben in möglichster Kürze

^ ebenfalls schriftlich erledigen wird .
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Jedem Mitgliede wird angezeigt , wenn eS m

Strafe verfällt , um sich bey der Direction vertheidi¬

gen zu können : Gern wird dieselbe jeder gerechten

Beschwerde Genüge leisten , und so wie sie jeden

Vorgesetzten mit Nachdruck zurechtweisen würde , der

in den Mitgliedern der Gesellschaft nicht die Künstler

zu achten wüßte , und sie mit stolzem , kaltem , herri¬

schem Tone zur Pflicht verhielte , der sich nicht daraus

beschränken würde , jeden höflich auf das Gesetz zu¬

rückzuweisen , oder ihm zu erklären , daß er ihn als

demselben verfallen anzeigen muß , eben so würde

jede Wicdersctzung gegen solche die Gesetze und Vor¬

gesetzten Mitglieder geahndet werden , welche selbst

bei den vorzüglichsten Talenten sich den bestehenden

Anordnungen nicht zu fügen wüßten , ohne deren Be¬

folgung nie ein harmonisches Ganzes hervorgehen

kann . Vorstehendes Reglement schließt die durch Zeit

und Umstände veranlaßten Abänderungen oder Zusätze

derselben nicht aus , welche in vorkommenden Fällen

den Mitgliedern jederzeit mittelst Cirkulare bekannt

gemacht werden sollen .

Die Direktion des k. k. pr. Theaters
in der Josephstadt .

Foh . Aug . Asöger .
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